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I M M O B I L I E N y

‰ Vor ein paar Monaten ist Mark
Pfenninger in das kleine Doppel-
einfamilienhaus in Pratteln BL ein-
gezogen, das er von seinen Eltern
geerbt hat. Seine neuen Nachbarn
in der anderen Haushälfte, Karl
und Erna Schäfer, sind schon älter.
Pfenninger vermutet deshalb, dass
Schäfers ihre Immobilie schon bald
verkaufen werden (alle Namen ge-
ändert).

Um auf Nummer sicher zu ge-
hen und weil er langfristig ohnehin
mehr Platz für seine wachsende
 Familie benötigt, bittet er Schäfers
um ein Vorkaufsrecht an deren
Hausteil.

Der Wunsch ist verständlich,
und Schäfers möchten ihn um der
guten Nachbarschaft willen auch
nicht einfach abschlagen. Dennoch
zögern sie, denn sie möchten vorher
wissen, welche Auswirkungen ein
Vorkaufsrecht hätte.

Vorkaufsrecht bringt
beim Verkauf mehr 
Umtriebe mit sich

n Verkauft ein Besitzer seine
Immobilie, hat der Vorkaufsberech-
tigte innert einer bestimmten Frist
das Recht (aber nicht die Pflicht),
das Haus oder die Wohnung zu
dem Preis zu übernehmen, den ein
Dritter bietet. Faktisch ist das im-
mer noch ein Verkauf an den Meist-
bietenden. Bietet nämlich ein Aus-

senstehender viel, muss der Vor-
kaufsberechtigte zu diesem Preis
einsteigen. Ist ihm der Preis zu
hoch, muss er notgedrungen auf
sein Vorkaufsrecht verzichten, er
kann also nicht seine eigene tiefere
Preisvorstellung durchsetzen.

n Das Gesagte gilt für den Fall,
dass das Vorkaufsrecht ohne Festle-
gung eines Verkaufspreises abge-
macht wurde. Das ist der häufigste
Fall. Es ist aber auch möglich, im
Vorkaufsvertrag einen bestimmten

Preis abzumachen. Das kann nach-
teilig sein: Wenn dann ein Aussen-
stehender mehr bietet als den fest-
gesetzten Preis, kommt der Vor-
kaufsberechtigte dennoch zum ur-
sprünglich abgemachten Fixpreis
zum Zug. Hausbesitzer vergeben
sich so die Chance, zwischenzeitlich
eingetretene Wertsteigerungen zu
realisieren.

Damit ist klar: Ein Vorkaufs-
recht bringt bei einem Verkauf
mehr Umtriebe, weil der Verkäufer

den bereits ausgehandelten und un-
terschriebenen Vertrag noch dem
Vorkaufsberechtigten zeigen muss.
So geht Zeit verloren, denn gemäss
Gesetz hat der Vorkaufsberechtigte
drei Monate lang Zeit, um sich zu
überlegen, ob er von seinem Recht
Gebrauch machen will. Das kann
fremde Käufer abschrecken – be-
sonders dann, wenn sie schnell ein-
ziehen möchten oder noch an wei-
teren Objekten interessiert sind
und daher rasch Klarheit brauchen.

Eigentümer sollten das
 Vorkaufsrecht an ihrer
 Liegenschaft nicht einfach
verschenken. Denn 
interessierte Käufer sind
bereit, für dieses Recht 
zu zahlen.
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Ein Vorkaufsrecht hat seinen Preis

n  Ein Vorkaufsrecht ist ein Vertrag
 zwischen zwei Parteien. Er verpflichtet
den Eigentümer einer Liegenschaft zum
Verkauf des Hauses an den Vorkaufs -
berechtigten, falls dieser bereit ist, den
Vertrag zu den mit einem Drittinteres-
senten ausgehandelten Bedingungen
abzuschliessen. Der Vertrag ist in
schriftlicher Form gültig. Einen Muster-
vertrag finden Sie auf der Website von
K-Geld (www.kgeld.ch % Service %
Musterbriefe% Haus + Familie).

n  Man kann in einem Vorkaufsvertrag
den Kaufpreis auch im Voraus bestim-

men. In diesem Fall verpflichtet sich der
Eigentümer, die Liegenschaft dem Vor-
kaufsberechtigten zu diesem Preis zu
verkaufen, wenn er sie verkaufen will.
Ein solcher Vertrag ist nur gültig, wenn
er notariell beurkundet ist. Er eignet
sich beispielsweise bei einer Erbteilung.
Erhalten diejenigen Erben, die eine Lie-
genschaft nicht übernehmen, ein Vor-
kaufsrecht zu einem bestimmten Preis,
lässt sich vermeiden, dass derjenige
Erbe, der die Liegenschaft übernimmt,
sie bald mit Gewinn weiterverkauft. Denn
in diesem Fall könnten die andern Erben
zum fest gesetzten Preis zugreifen.

n  Ein Vorkaufsrecht gilt maximal
25 Jahre lang. Im Vertrag kann eine
kürzere Frist vereinbart werden.

n  Ist nichts anderes abgemacht, ist 
das Vorkaufsrecht vererbbar.

n  Gemäss Gesetz gilt: Sobald der Ver-
käufer einen Kaufvertrag mit einem
Interessenten abgeschlossen hat, 
muss er die vorkaufsberechtigte 
Partei darüber informieren. Der Vor-
kaufsberechtigte hat dann gemäss
Gesetz drei Monate Zeit, in den be -
stehenden Kaufvertrag mit den ab -

   
      

     
  

     
   

    
   

    
      

   
    

     
    

     
    
     
     

    
   

     
  

 

      
    

   
     

   

Vorkaufsrecht: Auf diese Punkte muss man achten

Immobilienverkauf: Mit einem Vorkaufsvertrag ist der Preis des Meistbietenden gesichert
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Diese Frist kann allerdings per Ver-
trag auch abgekürzt werden (siehe
Kasten).

Tipp: Für ein Vorkaufsrecht soll-
te man vertraglich eine Entschädi-
gung vereinbaren. Hat der Berech-
tigte grosses Interesse an der Lie-
genschaft, ist ihm das Geld wert –
und der Verkäufer kann sich auf
diese Weise für die erwähnten Um-
triebe beim Verkauf entschädigen
lassen. Diese Entschädigung wird
jeweils im Vorkaufsvertrag geregelt. 

Ihre Höhe ist letztlich Ver -
handlungssache. Im Fall von Mark
Pfenninger sagt Oliver Rappold,
Rechtsanwalt mit Spezialgebiet
Bau- und Immobilienrecht: «Ein
paar Tausend Franken oder auch
mehr wären in diesem Fall wohl
 angezeigt.» Fredy Hämmerli

   is

Mustervertrag: Auf der K-Geld-Website als PDF zum Herunterladen 
(%  Service  %  Musterbriefe  %  Haus + Familie)

ZWISCHEN

Grundeigentümer (Name, Adresse, Telefon)

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

UND 

Vorkaufsberechtigter (Name, Adresse, Telefon)

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

1. Der Grundeigentümer räumt hiermit dem Berechtigten ein Vorkaufsrecht im Sinne von Art. 2162. OR am
nachstehenden Grundstück ein:

(Beschreibung des Grundstücks gemäss Grundbuchblatt)

2. Das Vorkaufsrecht wird auf die Dauer von ……… Jahren vereinbart und
für diese Zeit im Grundbuch vorgemerkt. 1

3. Das Vorkaufsrecht ist weder vererblich noch abtretbar. 2

4. Das Vorkaufsrecht gilt zu den Bedingungen, wie das Grundstück einer Drittperson verkauft wird. 3

5. Will der Vorkaufsberechtigte sein Vorkaufsrecht ausüben, so muss er es innert 30 Tagen seit Kenntnis
der mit einem Dritten vereinbarten Vertragsbestimmungen gegenüber dem Eigentümer schriftlich geltend machen.

6. Der Berechtigte zahlt dem Grundeigentümer für diese Rechtseinräumung den Betrag
von …………………………… Franken, zahlbar innert 30 Tagen seit Unterzeichnung der

Vereinbarung. Wird der Betrag nicht innert dieser Frist bezahlt, ist der Eigentümer
berechtigt, entschädigungslos vom Vertrag zurückzutreten.

7. Die Kosten für die Vormerkung im Grundbuch werden vom Berechtigten übernommen.

      (Ort, Datum)……………………………………………….

     …………………………………………………………… ……………………………………………………………
     (Unterschrift Grundeigentümer) (Unterschrift Vorkaufsberechtigter)

    Anmerkungen
    1 Maximaldauer 25 Jahre
    2 Dieser Passus ist fakultativ: Wenn nichts abgemacht wird, gilt das Gesetz. Danach wäre das Vorkaufsrecht vererblich und abtretbar.
    3 Legen die Parteien im Fall der Geltendmachung des Vorkaufsrechts einen bestimmten Kaufpreis für die Liegenschaft fest, muss
    der Vertrag durch das Notariat öffentlich beurkundet werden. Sonst ist er ungültig. In diesem Fall formuliert das Notariat den Vertrag. 

Vorkaufsrechtsvertrag

     
     

    
      

     
     
  

    
    

      
   

  

     
     

      
    

    
     

      
     

    
     

    
    

    
    

     
      

    

    
     

   

      
  

      
    

   
    
    

   
       

     

gemachten Rahmenbedingungen ein -
zutreten. Er muss quasi nur noch den
Namen des Dritten durch seinen eige-
nen ersetzen lassen.

n  Denkbar ist auch eine abweichende
vertragliche Regelung: Gemäss dieser
Variante muss der Verkaufsvertrag nicht
zuerst formell abgeschlossen werden.
Vielmehr genügt eine blosse Bekannt-
gabe des Vertrags. Auch die Frist, inner-
halb welcher der Vorkaufsberechtigte
die Übernahme des bestehenden Ver-
trags melden muss, kann zum Beispiel
auf einen Monat verkürzt werden.

n  Das Vorkaufsrecht kann im Grund-
buch vorgemerkt werden, muss aber
nicht. Ist das Vorkaufsrecht im Grund-
buch eingetragen, ist auch der Grund-
buchverwalter verpflichtet, den Vor -
kaufsberechtigten über den anstehen-
den Handel zu informieren. Das bietet
dem Vorkaufsberechtigten mehr
 Sicherheit.

n  Ein Vorkaufsrecht gilt nur, wenn die
Immobilie effektiv verkauft werden soll.
Wird eine Liegenschaft hingegen
 vererbt oder verschenkt, kommt das
Vorkaufsrecht nicht zum Tragen.

     

        




